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All_g§m~_.Y o r s c h r:.t:f~~-· .d~~-s-~.l3~E §~U~ß.~ti?l.§E~.§. 

§ 1 
~ 

Ges.~.tzJ.~.2h.§ _ _Grundlaßen _ _ges_]ebauuD_g.§_]lanes 

Hach der 6 o Verordnung zur Durchführung des BBauGo vom 14.o .6 a 1961 
( GVOBl o S 108) gilt . der durch Erlaß des Ministers fü.r Arbeit~ 
Soziales und Vertriebene des Landes Schles\7ig-Holstcin vom 9. 12 o 
1952 genehmigte Aufbauplan gemäß § 173 des BBauGo vom 23o 6o 19~0 
als F,lächennutzungsplan weitero Der vorliegende Bebauungsplan ist 
aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und gemäß §§ 8 und 9 des 
BBaUGo aufgestellt worden. 

§ 2 

.03echnische Grundlag.§..1L.,2~- B~pauung,E3J?lanes 

Als Kartengrundlq,ge für den gegen\'lärtigem rechtlichen und tonol!ra
phischen Nachv:eis der Grundstücke dienten Abzeichnungen der - ~ 

· Katasterkarteo 

§ 3 
. . 

Be:t.eilig_i§.. Eig~ntümer 
Die Eigentüme1~ der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes li egel').·
den Grundstücke wurdEm .nach dem Liegenschaftskataster und dem 
Grundbuch festgestel.lto Sie sind namentlich in dem Eigentümerver
zeichnis aufgeführt? das auch die Lage~? Kataster'::" und Grundbuch
bezeichnungen? Flächengrößen smvie die nach dem. BBauGo in Aus
sicht genommenenbodenordnenden und. sonstigeurMaßnahmen enthält. 

Die Eigentumsgrenzen sind im Lageplan in starker, die Flurstücks.
grenzen in schwaCher schwarzer Strichführung dargestellto Wegfal-
lende Grenzen sind schwarz gekreuzto · 

Die in starker roter. Strichführung dargestellten Straßen:flucht
linien sind· verbindlich; dagegen können für die in schvm.cher roter 
Strichführung dargestellten neuen Grundstücksgrenzen geringfügig'e 
Verschiebungen zugelassen werdeno 

§ 4 

Der._Q§l tunL-@J?er.§j ... 2.lL.fL~~J3~]J<:J,:UUng~lanes 
Die Grenzen des Gelt~ngsbereiChes sind im Lageplan durch eirien 
violetten :B'arbstreifen kenntlich gemacht o 

§ 5 

.Ar.:t_ und_J{§ß der EB~h.~!Lliutzung. 
Art imd Maß der baulichen Nutzung der Gründstücke sowie die Grund
rißflächenzahl und die Geschoßflächenzahl ergeben.sich aus dem 
Lageplan zum Bebauungsplano Das Maß der baulichen Nutzung ist 

2 



2 
du:cch die Darstellung der Gebiiude und die Angabe der Geschoß;;;ah2. 
(ErdgesChoß mitgeztihlt) festgelegt. Die Art der Nut~ung ist durch 
Flächenfärbung bzu. Farbstreifen ausgewioseno 

§ 6 

Einzelheiten der Bebauung 
-~,---· ---~·-·-·-·-·--. .....,-~".~·---·-.-= 
lo Gebäude 
<:".....:ou-...-. ,_.. -....---~ 

E'ürd.ie Gebäude sind die im Lae;eplan zum Bebauune;splan darge
stellten Abstände von den Straßen u:nd den Nachbargrenzen mit 
einem kleineren Bauwich verbindlich. Hinsichtlich der ausge
wiesenen Gebäudegrundflächen können geringe Über- und Unter
schreitungen zugelassen werden~ 
Die Festlogung der Höhenlage und weiterer Einzelheiten der 
Bebauung erfolgt im Baugenehmigunc;E>verfahren. 

~,.e~ .. Q.§~ß~~e llnlf+~t .z.e 
Die Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten sind geno 
Reichsgaragonol1 dnung ve::::'pflichtot, bei der Bebauung ihres _ 
Grundstücks flir die vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahr
zeuge der künftigen Bewohner des HaUses, der Angestellten des 
Betriebes usv1. Stellplätze und Garagen in geeigneter Größe 
auf dem Baugrundstück oder in dessen Nhhe zu schaffen. · 
Kellergaragen sind nicht vorgesehen. Sie können nur im Ausnah
mefall zugelassen 'Nerclen, wenn es golbix:de:oäßig ve:r..'tretbar und 
der Baufluchtlinienabstand größer als ll,oo m ist • 

. ·z ··T:~'''I l. "'' ß 
2_.,: • ••. _ ml~ß e I 2:1: . .2_ 

Das Aufstellen von Müllgefäßen in Kellerrüumen ist nicht er
wünscht? Soweit mit dem Amt fü~ Stadtreinigung und Fuhrpark 
nicht besondere Vereinbarungen getroffen werden, soll die 
Entfernung der Aufstellplätze vom Fahrweg höchstens 15?oo 1J1 
betragene Die Aufstellplätze sind gegen Einsicht abzudeckena. 
Staub-· und Geruchsbelästigungen sind durch geeignete Tv1aßnah
men zu ve:r)ünderno J)er Zugang von der Straße bz\'1 o der FahrvJeg 
züm Standplatz muß befef>tigt und stufenfrei soino Das Planum 
der Aufstellplätze darf nicht rneh:t' als 0?40 m tü:J.ter oder über 
Gelände lj.egeno. 

Die Verwendung von Mtilltonn~nschränken wird emufohlen. ~ie 
Schranktür i__st so einzurichten? daß der Boden der MUllg-efäße 
0?05 rn über der Bedienungsfläche liegto 

4. Vor~ärten? Einfriediaungen 
-~-·· -----.&: -·-··-~·- --·-.. --··-·-·-····~· _,1:;;;>-~"'-'"-

Die Vorgärten sind als Ziergärten anzulegena Die E~nfriedigun
gen der Vorgärten an den Verkehrsflächen und privaten Wohnwa
gen d'Li:::'fen eine Höhe von 0? 80 m nicht überschrei teno 
])ie Al't der Sockolmaue:::::'n und cler Zäune wird im Einvernehmen 
mit d~r Bauverwaltung im Eaugenehmigungsverf~hren festgelegte 

5 •. :Nebengebäude 
"""':'>·;.--~ ... ~ · ....... - ...... ~--.h=:-- ",...,.,...,. ................ 

Beh~lfsmäßige Anlagen aller -Art.sind nicht 'iulässiga 
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. §~-ßY11sß9D_iitL .sl.t~L ..G-.§§j;§JtunE ... QLl.SL lT.ll~~llnß_Q.er_ nriy_gten 
,Frg~Lf1§..9.J}.~D 

Die Einrichtung und Unterhaltung der privaten FreiflUchen 
ist Sache der Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten. 
Im ]el~eich cler Gruppen- und Reihenhäuser haben sie die Anla
ge der Freiflächen untereinandei' ab2ustimmen. Der Bauverv:al
tung ist zu gegebener Zeit ein Gesamtnlo.n über die Gestal
tung der Fi'eiflächen zur Genehmigung vorzulegen. Dieser Plan 
soll enthalteng · 

a) Abgrenzungen der Straßen, Wege, Zufahrten und Stellplätze. 
b) Aus0eisung der Grünflächen mit Baum- und Gehölzpflanzun

gen? Wegen, Sitzplätzen, Kleinkinderspielanlagen u.a. 

c) Ausstattung der Vorgärterra 

§ 7 

r.fa§.nghm§LJ.;_, Z1J,I_ OrQß:!d!lß_ Q~.Q12ill.9_ und_)3o§:~ 
Die Bereitstellung des für die geplanten Erschließungs- und 
Baumaßnahmen SO\'liG für eine Nutzur:J.g zu öffentlichen z·wecken 
ausgewiesenen, in Privathand befindlichen Geländes soll mög
lichst durch f.reihl:Lndigen Erv:e::-:b he::-.'beige:=ührt \ver den •. Andern-
falls wircl eine Grundstücksur:1legung nach Maßgabe der §§ 45 ff 
des Eundcsbaugesetzes vorgesehen. Hilfsweise kann die Bnteig~ 
nung gemo der §§ 85 ff dN3 Eunde.sbaugesetzes durchgeführt 
werdeno \'!elchc r<raßnahmen im einzelnen angeordnet werden kön- "'' 
nen~ ergibt sich aus dem Eigentümerverzeichnis. Die Liegen·
schaftsverwaltung der Hanses·tadt Lübeck ist ermächtigt~ die 
Bodenordnungsmaßnahmen einzuleiten bzw. anzuordnen. 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage Im Auftrage 

AAßfftwrßl;tP-4~ 
Leiten-der SenCJ:~sbaudirektor Oberbaurat 



Anlage 3 

~ßründ un.ß_ 

~~-~~~~~~~~E1~~-1§1Li-~_!r~Y~!~~~E-~11~~-=-~~!1-IY 

§ 1 
.. .. . .. 

ft~§.~:!z~1!2h~_Q!:~!?&1~~~~-~~~-~~}2~~~!:H~~E1~!!~!?. 

Nach der 6. Ve,rordnung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes (BBauG) 
vom 14.6.1961 (GVOBl., Schleswig-Holstei:ri S.,: 108) gilt der durch Er
laß des Ministers für Arbeit, Soziales und Vertriebene des Landes 
Schleswig;...Holstein vom 9" 12 ,;1952 gene]Jmigte Aufbauplan gemäß § 173 
des BBauG vom 23 .. 6 .. 1960 als ·Flächennutzungsphm wei te:r;-. Der vor -
liegende Bebauungsplan ist aus 'dem Flächennutzungsplan entwickelt 
uns:l gemäß §§ 8 und 9 des BBauG aufgestellt worden.· · 

Bestandteile dieses Bebauungsplanes sind: 
Anlage 1 - Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft 

2 Verfahrensübersicht · · 
3 - Begründung 

·4 Überschlägliche Kostenermittlung 
5 - Übersichtsplan 
6 - Lageplan 
7 Eigentümerverzeichnis 

§ 2 

!~~~!~~~~-gE~~1~~~!!-~~~-~~~~~~~~E1~~~~ 
Als Kartengrundlage für den gegenwärtigen rechtlichen und topo 
graphischen-Nachweis der Grundstücke dienten Abzeichnungen der Ka 
tasterkarte. 

§ 3 

lt~~~-S~~-Q;~J.:t1Ylg~h2!:§.:19.:h~.~-9::2§.~-~~:2~lll!tH?;§.E1~!?&~ 
DE-r Geltungabereich des Bebauungsplanes liegt in der Vorstadt 
St.Gertrudo Er umfaßt die Kreuzung der Travemünder Allee mit .dem 
_ft:taßenzug· Heiligen~Geist·~,Kamp Gr .. Sandberg, sowie den westlicher. 
Teil der Straße " Am Waldsaum"ß Der Geltungsbereich umfaßt ferner 
Teile der städtischen Grünflächen Burgtorfriedhof, Eb.renfriedhof, 
Sandberg und Friedhofsgärtnerei". · 
Die Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind in dem 
Lageplan durch einen violetten Farbstreifen kenntlich gemacht. 

§ 4 

~~!~!1!~!~-~!~~!!!~~E 

Die Eigentülner der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen
den Grundstücke wurden nach dem Liegenschaftskataster und dem Grund -
buch festgestellt, Sie sind namentlich in dem Eigentümerverzeichnis 
aufgeführt, das auch die Lage-·, Kataster- und Grundbuchbezeichnun
gen, Flächengrößen, sowie die nach dem BBauG in Aussicht genommenen 
sonstigen Maßnahmen enthält~ 
Die Eigentumsgrenzen sind in dem Lageplan in starker Strichführung 
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dargestellt. Wegfallende Grenz~n $ind. s.chwarz gekreuzt. Die in 
starker roter Strichführung dß,rgestellten. Straßenfluchtlinien . . . h .,. ·. . .·,. - .... \ . . . .. 
s~nd verbJ.ndl~c· ···" ....... " -~ ............ ,.; .. · -"·'-· · .. _ .. , __ -· .;; ... . 

§ 5 

. · .. -.. ~ • ' . .. ik • ..• ~ .• ' ' \ ., ,. ~ ~ 

Der Bebauungsplan dient ausschließlich de~ Ausbau un~ 4er Ver -
brei terung· der Travemünder Allee, des Heiligeni.;.Ge.ist-Ka.mps und 

· der Straße Gr. Sandberg .- Er legt di'e Planung d'es planfreien K~eu
zungsbauwerks zwiS'chen der B 75 und. den Ringstraßen fest. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die Verkehrsflächen 
durch wegebraune Flächenfärbung' atisgew:Le.sen. soweit sie begrünt 
werden kl:5:nnen, sind· s-ie durch hellgrüne Flächenfärbung kenntlich 
gemacht. Aufzuhebende Straß<anfluchtlinien sind_sehwarz gekreuzt, 

§ 6 

!~-~9: ... M~I2-2:~E-:2~l11!~h~B-li~!~~!!ei 
Art und Maß der baulichen Nutzung der durch d·ie Straßenverbrei -
terungen betroffenen Grundstücke bleiben in ihrem-bisherigen Um~ 
fange bestehen. 

§ 7 

Einzelheiten der Bebauun~ ............... _------------....... -....... -... _ .... ~ 
Vorgärten, Einfriedigunßen '. 
Die Grünflächen einschließlich ihrer Einfriedigunge.n werden vom 
städtischen Gartenamt unterhalten. Art und Höhe ·der Einfriedigung 
stimmt das städtische Tiefbauamt mit dem städtischen Gartenamt·ab. 

§ 8 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen _..._,.,. _____ ..,. ... _,. __ ~-----..... -;'--~- ... ~~-.. ~ e.:,:-- .... -. 

Da sich die Flächen des Gel tu:ngs,bereichs insgesa!Ut i:rp. Eigent:um . -
der Hansestadt Lübeck befirid,en 9 ·werden bodenordnende un,q sonsti
ge Maßnahmen nicht.erforder~ich. · 

Lübeck, den 26. Juli 1962 
· Az.: 61. - ~r./Me. ~ 

Der Senat de~ Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftr?-ge 

fUtuü.nu 
Leitender .Senatsbaudirektor· · · Oberbaurat 

•·, . 




